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Allgemeinverfügung der Stadt Wilhelmshaven nach § 16 Absatz 1 Satz 1 IfSG i. V. m. 

§ 3 Absatz 1 Nummer 1 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 

(NGöGD) zur Umsetzung des § 20 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 

Zur Umsetzung des § 20 IfSG ergeht nach § 16 Absatz 1 Satz 1 IfSG i. V. m. § 3 Absatz 1 

Nummer 1 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) 

folgende Allgemeinverfügung:  

 

1. Die Einrichtungen und Unternehmen nach § 20 Absatz 8 Satz 1 IfSG sind verpflichtet, an 

das Gesundheitsamt der Stadt Wilhelmshaven eine Benachrichtigung über Personen nach 

§ 20 Absatz 9 Satz 2, Absatz 9a Satz 2, Absatz 10 Satz 2, Absatz 11 Satz 2 IfSG über das 

digitale Meldeportal https://www.mebi-niedersachsen.de/ durchzuführen, sofern sich 

deren Betriebsstätte bzw. Betriebsstätten im Bezirk des Gesundheitsamtes der Stadt 

Wilhelmshaven befinden. Die Meldung kann nachträglich bearbeitet und auch seitens der 

Einrichtung bzw. des Unternehmens in Zusammenhang mit einer kurzen Stellungnahme für 

erledigt erklärt werden. Eine Meldung per E-Mail ist nicht möglich.  

 

2. Die Meldungen nach Nummer 1 hat unverzüglich nach § 20 Absatz 9 Satz 2, Absatz 9a Satz 

2, Absatz 10 Satz 2, Absatz 11 Satz 2 IfSG zu erfolgen. Unverzüglich wird mit einer Frist von 

zwei Wochen bemessen.  

 

3. Die Einrichtungen und Unternehmen nach § 20 Absatz 8 Satz 1 IfSG sind verpflichtet, 

Änderungen an bereits erfolgten Meldungen vorzunehmen, wenn ihnen Kenntnisse 

vorliegen, die sich auf das Verfahren beim Gesundheitsamt auswirken können.  

 

4. Die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nummer 4 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird angeordnet.  

 

5. Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben 

(§ 41 Abs. 4 S. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)). 

 

 

Begründung:  

 

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind für die Umsetzung des § 20 IfSG insbesondere 

gem. § 3 Absatz 1 Nummer 1 NGöGD zuständig.  

Impfungen gegen Masern schützen gegen eine hochansteckende Viruserkrankung, die mit 

zum Teil schweren Komplikationen einhergehen kann. Die Infektion führt zu einer 

Schwächung des Immunsystems, die über Monate bis möglicherweise Jahre anfällig für 

weitere Infektionen macht.  

Masern-Erkrankungen sind in Deutschland aufgrund der seit über 40 Jahren durchgeführten 

Impfungen zurückgegangen. Es werden jedoch in manchen Jahren immer noch hohe 

Fallzahlen und damit einhergehende Komplikationen und Todesfälle beobachtet. Ferner 

werden von Deutschland aus Masernviren in andere Länder exportiert und können dort zu 

Ausbrüchen führen. Deshalb wurde bereits im Jahr 2020 die einrichtungsbezogene Impfpflicht 

gegen Masern im Infektionsschutzgesetz festgelegt. 
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Bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 nach § 20 a IfSG hat sich das 

elektronische Meldeportal bewährt. Deshalb wird dieses nun auch für die Meldungen nach § 

20 Absatz 9 Satz 2, Absatz 9a Satz 2, Absatz 10 Satz 2, Absatz 11 Satz 2 IfSG genutzt werden.  

Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nummer 4 VwGO ist im 

überwiegenden öffentlichen Interesse geboten. Für die Anordnung der sofortigen 

Vollziehung besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse, weil die sofortige 

Durchsetzung der Anordnung mit Rücksicht auf das erhöhte Infektionsrisiko, welchem die 

vulnerablen Personen durch die Personen ausgesetzt werden, die nicht vollständig 

immunisiert sind, geboten ist. Das Privatinteresse hat gegenüber dem öffentlichen Interesse 

an dem Schutz der vulnerablen Personen zurückzutreten. Ein Abwarten der 

Unanfechtbarkeit liefe den mit den Verfügungen verfolgten Ziel des Schutzes der 

vulnerablen Personen zu wider. Bei einem Abwarten der Unanfechtbarkeit bestünde das 

erhöhte Infektionsrisiko fort, sodass die vulnerablen Personen einer erhöhten Gefahr 

ausgesetzt blieben. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe bei dem 

Verwaltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg, Klage erhoben werden.  

 

Wilhelmshaven, 01.08.2022  

 

In Vertretung 

 

Bruns 

Stadtrat 

 

 


